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Zur Einordnung der glastechnischen Erfindungen in deutsche Patentklassen. 
Von Patentanwalt Dr.-Ing. Karl B o eh m er t, Berlin. 

(Vortrag bei der 18. Olastechnischen Tagung, Berlin, 14. XI. 193-l.) 

Es wird die Einordnung der gl astechnischen Erfindungen in den verschiedenen in Frage komm enden Klassen 
der deutschen Patentklasseneinteilung behandelt, und es werden Besserungsvorschl äg e vorgetragen, die ge­

eig net erscheinen, gewisse Mäng el zu beheben. 

Die neue Patentnomenklatur oder, allgemeiner W e'll d I er g,eschaffen worden. Ueber die 
ge~agt, die Einordnung der g 1 aste c h- Grundsätze, die ihn hierbei bestimmten, ent-

n i s c h e n Erfindungen in die ein z e In e n nehme ,ich einer Notiz im „Sprechsaal Keramik 
Klass e n der deutschen Patentkl a s - usw." vom 9. 11. 33, Seite 784 , folgendes: 
s e nein t e i I u n g ist für den Techniker von „Analog der Botanik, wo man die ,ein -
großer p r a kt i scher Bedeutung. Zur Ver- zeinen Pflanzen nicht nach ihrer äußeren, 
anschaulichung der Aufgabe, die hier vorliegt, sondern nach ihrer inneren Struktur zu Fami-
g enügt ein Blick in ,eine der zahlreichen Akten- lien zusammenfaßt, gliederte Herr Geheim-
kammern des Reichspatentamtes. In diesen Kam- rat Dr. W e '11 d l er in scharfsinn iger Arbeit 
mern sind die Akten von zur Zeit über 600 000 die Ergebniss,e der mit dem Aufschwung der 
deutschen Patenten und über 1,3 Millionen Glasindustrie einsetzenden Erfindertätigkeit in 
deutschen Gebrauchsmustern registriert. Ein einzelne scharf abgegrenzte Gruppen." 
groß er Teil dieser Schutzrechte besteht wr Zeit Man muß feststellen daß Herr Geheimrat 
noch und muß von der Industrie bei der fabri- Dr. Wend 1 er bei diese; Aufgliederung in sehr 
kation berücl~sichti&"t w erden. Da bereits das vorausschauender W,eise gearbeitet hat, so daß 
Uebersehen emes dieser Schutzrechte u. U. den der von -ihm geschaffene Rahmen trotz der ge -
Bestand eines Werkes gefährden kann, ergibt waltigen Entwicklung der Glasindustrie bis auf 
sich, daß die übersich!liche Ordnung ~ieser geringfügige Abänderungen auch heute noch 
Rechte von großer praktischer Bedeutung 1st. beibehalten werden konnte. Während gelegentlich 

Zur Gruppierung der deutschen Schutzrechte der letzten Neu einteilung der Patentgruppen vom 
nach fachgebiet,en hat das Reichspatentamt eine 1. 1. 1933 in vie len anderen Klassen eine weit -
p a tent k 1 a s s e nein t e i 1 u n g geschaffen*). gehende Umgli ederung erforderl ich war, um die 
D1s gesamte Gebiet der Technik ist danach in 89 Gruppeneinteilung der wachsenden Entwicklung 
Patentklassen und jede dieser Klassen wiederum der T echnik anzupassen, sind die A enderungen, 
in Unterklassen und Gruppen gegliedert. Die welche ,in Klasse 32 erforderlich waren, verhfüt -
g lastechnischen Erfindungen werden in der nismä ßig gering. 
Hauptsach e in K 1 a s s e 32 registriert. Daneben Bevor ich auf diese Aenderungen, sowie au f 
finden sich aber zahlreiche glastechnische Patente die Bedeutung der einzelnen Gruppen näher ein-
noch in anderen Klassen , worauf im weiteren gehe, möchte ich zunächst ein en Ueberblick über 
Verlauf des Vortrages eingegangen werden wird. die Erfindertätigkeit auf glastech­

I. Patente in der Klasse 32. 

In Klasse 32 sind im wesentlichen die Schutz­
rechte eingeordnet, welche die Zusammensetzung 
des Glases und die Verfahren zur Herstellung 
und Formgebung von Glas betreffen. Die Auf­
gJ,iederung der Klasse in Unterklassen und Grup­
pen ,ist seinerzeit von Herrn Geheimrat Dr. A. 

*) Vgl. z. B.: ,,Die Bedeutung der neuen Patent­
nom enklatur für die Glas- und Emaille- Industrie" . 
Ohne Verf.-Angabe. Glashütte, 63 (1933), Nr. 31, 
S. 509- 511; weitere Quellen s. S. 68 des vorlieg. Heftes. 

n i s c h e m G e b i et e geben. Als Maßstab hier­
für ist in Bild 1 die Prozentzah l der in Kl. 32 er-
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Bild 2. Anteil der in den einzelnen Gruppen der Kl. 32 
erteilten Patente an der Zahl der insgesamt erteilten 

Patente. 

teilt~n Patente, bezogen auf je 50 000 überhaupt 
erteilte deutsche Patente, dargeste'ilL Wie man 
aus dem Kurvenbild sieht, ist die Zahl der in 
Klasse 32 erteilten Patente, bezogen auf die ins­
g~samt ert~ilten Patente, nicht konstant ge­
bheben. Wir sehen zunächst einen allmählichen 
A~stieg bis zu einem Anfeile von etwa O,650/o. 
D1,eser Punkt ist ,etwa im Jahre 1900 erreicht. 
Dann geht der Anteil zurück, um etwa ,im Jahre 
1909 -ei~en ,ersten Tiefstwert von ungefähr 0,4 0;0 
zu erreiche~. Es folgt ein langsames Ansteigen 
auf 0,45 0/o 'im Jahre 1914. Dann sinkt der Anteil 
der glastechnischen Patente unter dem Einflusse 
des Krieg~s, der die Entwicklungstätigkeit an­
deren Gebieten zuwendet, und ,erreicht etwa im 
Jahre 1923 mit wenig mehr als O,20/o den tiefsten 
Punkt. Seitdem ,ist der Anteil der glastechnischen 
Patente wieder ständig, und zwar in sehr starkem 
Maße, gesti~gen. Obgleich rein zahlenmäßig 
unter dem Emfluß der Krise auch in Klasse 32 
ein Rückgang der Anmeldungen festzustellen ist 
so hat der Anteil der erteilten glastechnische~ 
Patente doch kaum darunter gelitten. In jüngster 
Zeit ist ein ,ganz besonderes Anwachsen der Neu­
anmeldungen festzustellen. 

Eine näherre Durchs ,ich t der ein z e I -
n ,e n G r u I? p e n der Klasse 32 zeigt, daß der 
star~e Anst'ieg der Zahl der seit dem Jahre 1923 
erteilten Patente auf verhältnismäßig wenige 
Gruppen zurückzuführen ist. In der Mehrzahl der 
G~uppen :ist ein_ gleichmäßiger Zugang zu ver-
2:e1chnen, oder sie haben, wie beispielsweise die 
Gruppe 32a, 10 (Schwenkvorrichtungen für Tafel­
glasblasen), heute völlig an Bedeutung verloren. 

In den yolgenden Bildern ist der Zugang 
an Patenten m den Gruppen wiedergegeben die 
in letzter Zeit besondere Bedeutung erlangt 
haben. 

Dazu geh~rt zunächst die Gruppe 32a, 1 t), 
in der neuerdmgs neben zahlreichen Patenten 

t) Bei ~ieser und den . folgenden Gruppenangaben 
bezeichnet die erste Zahl die Klasse der anschließende 
Buchstabe die Unterklasse und die hinter dem Komma 
angegebene Zahl die Gruppe. 32a, 1 heißt also: 
Gruppe 1 der Unterklasse 32a. 

für G 1 a s s c h m ie I z wann e n auch di,e Patente 
für G 1 a s s c h m ,e 1 z verfahr ,e n eingeordnet 
sind. 

Der Zugang ,in den Gruppen 32a, 5, und 32a, 
6, welche das L ä u t e r n u n d A b g e b e n g e -
schmo!z ,e 1nen_ Glas ,es zur Formung be­
treff~n, •ist auf d1,~ starke Entwicklung auf dem 
Gebiete der Spe1ser zurückzuführen die auf 
diesem Gebiete befruchtend gewirkt 'haben. 

Die Zahl der für Speiser ertei'lten De1ut­
schen Reichspatente hat 4n letzter Zeit stark 
nachg~lassen. Es hat sich gezeigt, daß (zumin­
dest für deutsche Verhältnisse) das Ansaugblase­
ve'._fahren ~as gegebene ,ist. Dies mag auf die 
großere Harte des im aHgemeinen in Deutsch­
land verarbeiteten Glases zurückzuführen sein und 
darauf, daß es bei Verwendung der Speiser nicht 
möglich ,ist, die Temperaturregelung so einzu­
stellen, daß ständig gleich große und gleich heiße 
Posten gewonnen werden. 

Die auf G 1 a s b 1 a s e v .erfahren sich be­
zi,ehenden Patente, insbesondere also die Patente 
in Gruppe 32a, 13, betreffen in letzter Zeit vor 
al'lem kleine, nach dem Ansaugblaseverfahren ar­
beitende Maschinen, welche sich den wech­
selnden Anforderungen des Betriebes leicht an­
passen können. 
. Wie verl~utet, hat sich das Ansaugverfahren 
Jetzt auch bet Halbautomaten eingeführt so daß 
,die in Gruppe 32a, 13, künftighin ergehenden 
Bekanntmachungen besonderes Interess,e ver­
dienen werden. 

Im Zusammenhang mit dem Aufschwung des 
knsaugblaseverfahr,ens ,ist auch die Zahl der Pa­
tente in Gruppe 32a, 15, die einzelne V o r r i c h -
tungen an Preßluftglasblas ,emaschi­
n e n betrifft, erheblich gestiegen. 

. Die starke Zunahme der ,in Gruppe 32a, 18, 
erteilten Patente ,ist im wesentlichen auf das 
B•icheroux-Verfahr ,en und auf die außer­
ordentliche Befruchtung des Gebietes des Glas­
walzens durch dies,en Erfinder zurückzuführen. 

Die Gruppe 32a, 23, umfaßt mit ihren Unter­
gruppen 01, 02 und 03 das f o u r ca u 1 t - V er -
fahre 111. Die ,erforderlich gewordene Unter­
teilung trennt die Patente voneinander, welche 
das Ausheben von Glasbändern, das Ausheben 
von Röhren usw. und besondere Vorrichtungen 
zu diesem Zwecke betreffen. 

fine Unterteilung ist ebenfalls in der im 
Bild ni~ht dargestellten Sammelgruppe 32a, 24, er­
forderlich geworden, welche ver s c h i e den e 
Formung s ver~ a h r e n von GI a s umfaßt. 

Die Gruppe 32a, 25, G 1 a s spinn e n durch 
Ausziehen aus der Schmelze oder von wieder •er­
weichten Glaskörpern, zeigt in letzter Zeit einen 
auffallenden Zugang an Patenten. 

Auch die Gruppe 32a, 27, dürftie noch eine 
große Zukunft haben, da das V ,erarbeiten 
von GI a s roh r e n usw. zu kompliziert g,estal­
t~ten Glaskörpern, beispielsweise AmpuJtlen, Par­
fumflaschen, Tablettengläser u. dgl., ständig 
we,iter 1entwickelt wird. 
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Bemerk1enswert ist weiter der steile Anstieg 
,m den Gruppen 32a, 29, und 32a, 34. Die Grup­
pen betreffen stetiges K ü h 1 e n in Kanälen sowie 
Vorrichtungen zum Eintragen von Glasgegen­
ständen in den Kühlofen, sogenanntes Pflegen 
des Glases. Es hat sich mehr und mehr 'die 
Erkenntnis durchgesetzt, daß ein Sparen an dieser 
Stelle unwirtschaftlich ist, weil es ein außerordent­
liches Ansteigen des Ausschusses bewirken 
würde. 

Auch die Gruppe 32a, 30, rasch ,es K ü h -
1 e n von Glasgeg,enständen zwecks H ä r t e n s , 
zeigt eine kräftige Aufwärtsentwicklung. 

Von der Unterklasse 32b sind lediglich 
die Gruppen 32b, t, und 32b, 2, bemerkenswert. 
Die neueren Patente betreffen ,insbesondere Glä­
ser, welche die St r a h 1 e n best ,im m t er 
Spektra 1 b er ,e ·i c h e ab so r b ,i er e n, bei­
spielsweis,e Gläser, welche Wärmestrahlen absor­
bieren, oder umgekehrt Gläser, welche ultra­
violette Strahlen durchlassen . 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, 'daß 
der starke prozentuale Anstieg der ,in K'lasse 32 
erteilten Patente auf verhä'ltnismäßig wenig·e Teil­
gebiete entfäHt. 

Ueberblickt man die Gliederung 'der Klass,e 32, 
so muß anerkannt werden, daß sie jedem Glas­
fachmanne ermöglicht, die Schutzrechte des ihn 
·interessierenden Sonderg,ebietes jeweils leicht zu 
ermitteln. Nur die Eingruppierung der G 11 a s -
s c h m e I z ver f a h r ,en, der Verfahren zur Auf­
bereitung der Rohstoffe und der Patente, 
welche die c h e m i s c h e Z u s a m m e n setz u n g 
von Glas betreffen, erscheint noch nicht befrie­
'digend. Es dürfte sich meines Erachtens hier 
empfeh\,en, ,in Analogie zu Klassen, welche in 
<ihrem technologischen Aufbau eine gewisse Ver­
wandtschaft zur Klasse 32 aufweisen - ich denke 
hier insbesondere an die Klasse 80 (Tonwaren) 
und an die Klasse 18 (Eisenhüttenwesen) -, 
an der Spitze der Gruppen der Klasse 32 Grup­
pen einzufügen, welche die Rohstoffe, die che­
mische Zusammensetzung des Glases und die 
Glasschmelzverfahren umfaßt. 

Es wären hier also etwa folgende Gruppen 
einzufügen: 

Gruppe 1: Rohstoffe und Gemengeberei­
tung: 

01: Rohstoffe und ihre Aufbereitung (z. B. 
Enteisenung von Glassanden). 

02: Gemeng,ezusammensetzung und Gemenge­
bearbeitung (z. B. Einführen von Glas­
bestandteilen durch neue Rohstoffe, Ge­
mengebr-ikettierung). 

Gruppe 2: Glaszusammensetzung: bisher,ige 
Gruppen 32b, 1 bis 4. 

Gruppe 3: Glasschmelzverfahren (bisher in 
Gruppe 32a, 1 und 32b, 1). 

Gruppe 4: Schmelzen der Rohstoffe; Vor­
richtungen (als Untergruppen dieser Gruppe 
wären die bisherigen Gruppen 32a, 1 bis 4, auf­
zuführen). 

Im Zusammenhang hiermit wären dann 
hinter Gruppe 32a, 34, die folgenden Gruppen 
einzufügen: 

Gruppe 35: Reinigen von Glas (bisherige 
Gruppe 32b, 12). 

Gruppe 36: Veränderung der Glasoberfläche 
(die bisherigen Gruppen 32b, 5 bis 9, zweck­
mäßig entsprechend unterteilt). 

Gruppe 37: Ueberziehen von Glas mit Metall 
usw. (bisherige Grupp,e 32b, 10). 

Gruppe 38: Ver:deren von Glas (bisherige 
Gruppe 32b, 11). 

Gruppe 39: Quarzglas und Quarzgut (bis­
herige Gruppe 32a, 35). 

Es wäre zu begrüßen, wenn diese Vorschläg,e 
gelegentlich vom Reichspatentamte in Erwägung 
gezogen werden würden. 

II. Patente über Glas außerhalb Klasse 32. 

Ich komme nun zum zweiten Teil meines 
Vortrages, in dem ich die nicht in K I a s s e 32 
eingeordneten glastechnischen Pa­
tente behandle. Es 1ist bekannt, daß außerhalb 
der Klasse 32 das Verbundglas sowie die 
Verfahren und Vorrichtungen zum S c h I e ,i f e n 
v o n G 1 a s eingeordnet sind. 

Die Erfindungen, welche V erb und g I a s, 
also Glas mit organischer Zwischen­
s c h ,ich t, betreffen, sind in Gruppe 39a, 17, 
registriert. Die Abgrenzung gegenüber der 
Klasse 32 ,ist klar: jedes Mehrschichtenglas, d. h. 
also jedes Glas aus verschiedenen, unmittelbar 
aufeinanderfolgenden, miteinander verschmol­
zenen Glasschichten, gehört ,in Klasse 32, dagegen 
jedes Glas mit organischer Zwischenschicht, a'iso 
jedes Verbundglas, in Gruppe 39a, 17. 

Auch die Einordnung der Vorrichtungen und 
V erfahren zum S c h l ,e i f e n von G I a s fo 
Gruppe 67a, t 5, bis 67a, 20, 1ist allgemein be­
kannt und führt nur ,in seltenen Fällen, bei­
spielsweis,e bei Mattierungsverfahren, zu U eber­
schneidungen mit der Klasse 32b. 

Daß abgesehen von den in diesen beiden 
Klassen eing,eordneten glastechnischen Erfindun­
gen noch sehr v ,iele G 1laspatente bestehen, 
welche ,in anderen K'lassen verstreut sind, 
,ist noch weitgehend unbekannt. Beispielsweise be­
findet sich in einem Aufsatz im „Sprechsaal Kera­
mik usw.", 66 (1933), Seite 391, der sich mit 
der Bedeutung der neuen Patentnomenklatur für 
die Silikatindustrien befaßt, die Angabe, daß alle 
Neuheiten, welche die Glasindustrie betreffen, in 
Klasse 32 aufgenommen sind. Dies ist nicht der 
Fall. Der Grund, welcher zur Einordnung g'las­
technischer Erfindungen auch in anderen Klassen 
führt, liegt in dem besonderen Einteilungsprinzip; 
welches der Patentklasseneinteilung zu Grunde 
gelegt ·ist. Die Zuteilung der Patente zu den ein­
zelnen Gruppen erfolgt nämlich nach den 
Grundsätzen der speziellen Techno­
! o g ·i e. Die ,einzelnen Patente werden entspre­
chend dies,em Grundsatz bei den in der prak-
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tischen Wirklichkeit vorhandenen technologischen 
Sondergebieten registriert. Es gehören also bei­
spielsweise die allgemeinen Glasformungsver­
fahren in Klasse 32. Betrifft die einzuordnende 
Erfindung jedoch die besondere Gestaltung eines 
Glasgegenstandes, die für einen bestimmten Ver­
wendungszweck Vorteile zeitigt, so gelangt das 
Patent zu dem entsprechenden technologischen 
Sondergebiet. 

Zur Veranschaulichung der Wirkungen, 
welche der Grundsatz der speziellen Technologie 
zeigt, sei beispielsweise erwähnt, daß Verfahren 
zur Herstellung von Fensterscheiben in Klasse 32a 
eingeordnet sind. Betrifft eine Erfindung nun 
die b es o n d er e A u s g es t a I tun g e i n er 
F e n s t e r s c h e i b e, so kann sie nicht nur in 
den betreffenden Gruppen der Klasse 32a, son­
dern auch noch in einer der zahlreichen 
Gruppen anderer Patentklassen eingeordnet sein, 
welche die besondere Ausbildung von Fenstern 
betreffen. Es kommen hierfür beispielsweise in 
Frage: 

20c, 39: Eisenbahnfenster, 

37d, 8-17: Fenster allgemein, 

45f, 9: Fenster für Gewächs- u. Treibhäuser, 

54g, 11: Schaufenster, 
63a, 7, c 44 und c 58: Fenster an verschie­

denen Fahrzeugen, z. B. Autos u. dgl. , 
65a, 2: Schiffsfenster. 

In all diesen Gruppen finden sich neben 
einer Mehrzahl von Patenten, welche Fensterbe­
schläge u. dgl. betreffen und den Glasfachmann 
also nicht interessieren, auch solche, welche für 
ihn von sehr erheblicher Bedeutung sind. Ich 
nenne beispielsweise in Gruppe 63c, 58, das be­
kannte Patent 551 653, durch das di,e Verwendung 
von Hartglas für Windschutzscheiben von Kraft­
fahrzeugen geschützt ,ist, und ferner die nicht­
spiegelnden Schaufensterscheiben, welche durch 
die Patente 551 291 und 564 368 geschützt sind. 
Ich führe sie an, weil sie vielleicht von allge­
meinerem Interesse sind. Sie bestehen aus einer 
gekrümmten und einer geraden oder aus zwei 
gekrümmten Scheiben, die so ausgestaltet sind, 
daß die normalerweise in das Auge des Be­
schauers reflektierten Strahlen von den Scheiben 
nach Flächen gelenkt werden, welche das Licht 
absorbieren. Auf diese Weise werden störende 
Reflektionen weitgehend verhindert; die Schau­
fenster spiegeln den Verkehr und die gegen­
überliegenden Häuser der Straße nicht wieder, 
ja sogar die Scheiben scheinen nicht vorhanden. 

Wenn ·im vorstehenden die Gruppen, in 
denen Fenster besonderer Form eingeordnet 
sind, ausführlicher behandelt sind, so muß be­
tont werden, daß abgesehen von diesen Gruppen 
noch zahlreiche Gruppen in der Patentklassenein­
teilung verstrieut sind, in denen sich Patente be­
finden, durch welche die b es t i m m t e F o r 111 

e i n es G 1 a s g ·e gen s t an d es geschützt ist. 
Einige dieser Gruppen sind in der Tafel 1 auf-

geführt. Die Zusammensteilung erhebt aber na­
türlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie 
hätte ohne Schwierigkeiten verdoppelt oder ver­
dreifacht werden können. Von den aufgeführten 
Gruppen möchte ich insbesondere auf die Grup­
pen 21f, 38, und 21f, 39, verweisen. Für Iden 
Praktiker von Bedeutung ist insbesondere die 
Tatsache, daß sich in diesen Gruppen eine große 
Anzahl von Patenten befindet, die Verfahren zum 
Ein s c h 111 e I z e n v o n D r ä h t e n in Glas be­
treffen. Ob diese Patente sich hier an der rich­
tigen Stelle befinden, erscheint fraglich. Allge­
meine Verfahren zum Einschmelzen von Metall 
gehören nach der Gruppeneinteilung in KiJasse 32b, 
10. Es ist nicht einzusehen, warum ein wichtiges 
Anwendungsgebiet solcher Einschmelzverfahren, 
nämlich das Einschmelzen von Stromeinführungs­
drähten für elektrische Glühlampen, in Klasse 21 f, 
39, gehören soll, zumal die Verfahren, welche 
durch in dieser Gruppe erteilte Patente geschützt 
sind, sich ohne weiteres analog auf das Ein­
schmelzen von Draht oder MetaH in Glas bei 
anderen Gegenständen anwenden lassen. 

Interessant sind auch reinige Patente von 
Herrn Dr. Sc h 1 u 111 b oh m, welche ·in Gruppe 
33c, 24 (Spiegel), ,eingeordnet sind, und die in 
besonders klarer Weise die Wirkung des Grund­
satzes der speziellen Technologie auf die Zu­
teilung von Patenten in die einzelnen Klassen 
der Patentklass,eneinteilung aufzeigen. Patente, 
welche die Herstellung von U e b er fang g'i a s 
betreffen, gehören ,in Klasse 32a, Patente, welche 
die besondere Zusammensetzung von Ueberfang­
glas betreHen, in Klasse 32b. Betreffen die Schutz­
rechte dagegen die besondere V er w e n dun g 
von Ueberfangglas be ·i Spiegeln, so 
werden si,e in der zuständigen Klasse 33c, 24, 

Tafel 1. Einige weitere Gruppen der Patent­
klasseneinteilung, außerhalb Klasse 32, die glas-

technische Patente enthalten. 
4b, 4. Lampenschirme, -glocken und -zylinder. 

21 c, 2. Elektrische Isolierstoffe: Glas. 
21f, 38. Elektrische Glühlampen, bes. Formen der 

Glashüllen. 
21f, 39. Verfahren zum Einschmelzen von Stromein­

führungsdrähten. 
30k, 4. Ampullen und Doppelampullen, Ampullen-

öffner. 
341, 11. Isolierflaschen. 
37b, 1. Glasbausteine . 
39a, 17. Herstellung von splittersicherem Glas - Ver-

bundglas. Schneiden und Abdichten von 
splittersicherem Glas. 

67a, 15. Schleif- und Poliermaschinen für Glastafeln. 
67 a, 16. Facettieren von Glastafeln . 
67a, 17. Schleif- und Poliermaschinen für Hohlgläser. 
67a , 18. Facettieren von Hohlgläsern. 
67a, 19. Schleifmaschinen für Brillengläser usw. 
67a , 20. Schleifmaschinen für parabolische Flächen. 
-!2h, 3-L Lupen, Lesegläser. 
-!Sc, 2. Emailzusammensetzung sowie Trübungsmittel. 
53b, 3. Weckgefäße. 
5-!g, 11. Schaufenster. 
57b, 18. Farbfilter. 
75d, 2. Transparente Reklamegegenstände. 
80b, 9. Isoliermasse mit Glasgespinst. 
80b, 23. Glasuren. 
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eingeordnet. Die genannten Patente von Herrn 
Dr. Schlumbohm, durch welche di·e Verwendung 
von Spi,egeln, die mit an sich bekannten Farb­
filtern fest vereinigt sind, geschützt ist (DRP. 
504 081, 569 080 und 596137), befinden sich da­
her in dieser Gruppe. Durch die Wahl bestimm­
ter Farben w,erden nämlich im vorliegenden FaHe 
Wirkungen erzidt, welche gerade bei der Ver­
wendung von Toilettenspiegeln u. dgl. von großer 
praktischer Bedeutung sind. Beispielsweise wird 
durch die Ver,einigung eines blauen Glases mit 
einem Toilettenspiegel die Wirkung erzielt, daß 
eine sich schminkende Person sich so sieht, wie 
sie später von der photographischen Platte wie­
dergeg,eben wird. Aehnlich kann durch den Zu­
satz von Kobalt zum Glas bei Betrachtung ,im 
Spiegel bei künstlicher Beleuchtung die Wirkung 
der Tageslichtbeleuchtung geprüft werden. Um­
gekehrt kann bei Verwendung eines gelb-bern­
stein-rötlichen Glases die Wirkung künstlicher Be­
leuchtung geprüft werden, wenn man sich in dem 
Spiegel bei Tageslicht betrachtet. 

Abgesehen von den oben behandelten Pa­
tenten, die die bestimmte Form ,eines Glasgegen­
standes betreffen, sind weiter in den verschieden­
sten Klassen der deutschen Patentklasseneintei­
lung noch eine große Anzahl von Patenten ver­
streut, durch welche die V er w end u n g einer 
b ,est ,immten, an sich b ,ekannten Glas­
art für einen b ,es o n deren Zweck ge­
schützt •ist. 

Als Beispiel hierfür nannte ich bereits oben 
das Patent 551 653, durch welches die Verwen­
dung von Hartglas für Autowindschutzscheiben 
geschützt ist. Ein ähnliches Verwendungspatent 
ist das Patent 465 492 der Corni n g GI a s s 
Wo r k s, welches die Herstellung von Backge­
fäßen aus dem bekannten P y r ex - GI a s schützt. 
Das Patent ,ist in Gruppe 2a, 13, also unter Back­
formen, registri,ert, wo es natürlich kein Glasfach­
mann suchen würde. W eitere Verwendungs­
patente dieser Art sind die Patente 598 325 und 
308 075, durch welche die Verwendung eines an 
sich bekannten Borosilikatglases für Quecksilber­
dampflampen bzw. die Verwendung eines beson­
deren Glases für Augengläser geschützt ist. Die 
Patente sind in Klasse 21f, 82 ( elektr. Entlade­
lampen), bzw. 42h, 26 (Augenläser), eingeordnet. 
Auch diese Patente befinden sich also an Stellen, 
wo man sie zunächst nicht suchen würde. 

Die vorstehende kurze Zusammenstellung 
von außerhalb der Klasse 32 registrierten glas­
technischen Patenten hat gezeigt, daß der die 
deutsche Patentklasseneinteilung beherrsch ende 
Grundsatz der spezi ,ellen Technolo ­
gie zu ein ,er für den Glasfachmann bedauer­
lichen Zersplitt ,erung der glaste c h­
n i s c h e n Pa t e n t e f ü h r t. Da durch diese 
Zersplitterung aber andererseits der Vorteil er­
zielt wird, daß die auf einem bestimmten Spezial­
gebiete bestehenden Schutzrechte besser zusam ­
mengefaßt sind, so erscheint es unzweckmäßig, 
von diesem Einteilungsprinzip abzugehen. Da-

gegen muß ver hin d er t werden, daß a u s -
gesprochene oder verkappte Ver­
f a h r e n s p a t e n t e, a I s o P a t e n t e, d i e m i t 
i h r e m S c h u t z b e r ,e i c h ü b e r d a s b e s o n -
de r e G e b i e t h i n a u s g r e i f e n, a u ß ,e r h a I b 
der Klasse 32 reg ,istriert werden. Dies 
ist leider vielfach der Fall. Als eines von vielen 
BeispieJ,en nenne ich zwei Patente (Nr. 514 983 
und 530 152) der Firma Emil Busch A. 0., 
welche Verfahren zur Herstellung von Rohlingen 
für verschmolzene Mehrstärkengläser betreffen. 
Wie ein Blick auf die Zeichnungen der Patent­
schrfüen ergibt, handelt es sich in beiden Fällen 
um grundsätzlich dasselbe V,erfahren. Trotzdem 
ist das ältere Patent, welches das allgemeine 
Verfahren betrifft, in Klasse 42h, das jüngere 
Patent, welches die besondere Ausbildung des 
Preßstempels betrifft, in Klasse 32a registriert. 
Die Nachteile, welche sich aus solchen fä'llen für 
den Glasfachmann ergeben, der sich eine klare 
Kenntnis des Standes der Technik verschaffen 
will, liegen auf der Hand. 

Die Ein o r d n u n g g I aste c h n i s c h e r 
Patente in f a l s c h e n P a t e n t k I a s s e n er­
schwert aber nicht nur dem Fachmann die Auflfin­
dung von Patenten, welche er bei seiner Produk­
tion zu berücksichtigen hat, sondern ist auch noch 
aus einem anderen Grunde nachteilig. Es ist 
nämlich bei der Prüfung glastechnischer Erfin­
dungen in abgelegenen Klassen nicht immer die 
Gewähr dafür gegeben , daß der Stand der Tech­
nik von den der Glasindustrie im allgemeinen 
ferner stehenden Prüfern zutreffend gewürdigt 
wird. Als folge ergibt sich, daß die fehlgeleiteten 
Patente ,in stärk,erem Maße als andere Nichtig­
keitsklagen ausgesetzt sind, was auf einen im 
lnt ,eress e der Rechtss ,icherh e it uner­
freuEchen Zustand schließen läßt. 

Es muß daher aus all diesen Gründen die 
Forderung aufgestdlt werden, daß bei der Zu­
weisung der einzelnen Patente zu den Patent­
klassen kritischer als bi3her auf den der An­
meldung zu Grunde Hegenden Er f ,i n dun g s -
gegen stand ,eingegangen wird. ferner müssen 
Patente, welche offensichtlich fehlgeleitet sind, 
auch nach der Erteilung in möglichst umfass.en­
dem Maße in die richtigen Klassen und Gruppen 
gebracht werden. Verwendungspatente sollten 
grundsätzlich nicht in den betreffenden Sonder­
klassen, sondern ,in den zuständigen Gruppen der 
Klasse 32, also ,in den Gruppen 32b, 1 und 2, 
eingeordnet werden. ferner erscheint es w ün­
schenswert, daß bei der Prüfung glastechnischer 
Erfindungen in anderen Klassen die Prüfer der 
Klasse 32 bei der Prüfung zur Mitwirkung heran­
gezogen werden. 

Zusammenfassung. 

Abschließend stelle ich fest, daß die über­
sichtliche Gruppierung der Erfindungen in 
Klasse 32 es dem Fachmanne leicht möglich 
macht, die auf einem bestimmten Fachgebiet be­
findlichen Schutzrecht,e zu ermitteln. In dieser 
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Klasse scheinen nur verhältnismäßig geringfügige 
Aenderungen wünschenswert. Bei der Einordnung 
glastechnischer Patente in den anderen Klassen 
siind dagegen ,einzelne ausgesprochene Mißstände 
festzustellen. Um diese künftighin zu beheben, 
erscheint ,es zweckmäßig, daß vor einer Ueber­
weisung glastechnischer Erfindungen in andere 
Klassen zunächst · in stärkerem Maße als bisher 
der der Erfindung zu · Grunde liegende Gedanke 
geprüft wird. Nur wenn die Erfindung tatsächlich 
!,ediglich das bestimmte Spezialgebiet betrifft, 
sollte sie in eine andere Klasse gelangen können. 
Anwendungspatente sollten grundsätzlich ,in 
Klasse 32 registriert werden. 

Nur auf diese - Weise ist es möglich, dem 
Fachmann die im Interesse der Rechtssicherheit 
wünschenswerte größtmögliche U e b er sich t -
1 i c h k e i t über die vorhandenen Schutzrechte und 
andererseits dem Patentinhaber Sicherheit dafür 
zu geben, daß sein Patent s ach g e m ä ß g e -
prüft ist und gegebenenfalls auch einer Nichtig­
keitsklage standha'iten wird. 

Aussp1rache (gekürzt). 

Herr Oberregierungsrat Th i er r y (RPA): Ich 
möchte zunächst darauf hinweisen, daß sich die Ein -
t e i I u n g der deutschen Patentklassen nach den Grund­
sätzen der speziellen Technologie im allgemeinen be­
währt hat. Auch die nach dem Kriege neu gegründeten 
Staaten, insbesondere die Nachfolgestaaten Oesterreichs, 
haben sich der deutschen Patentklasseneinteilung an­
geschlossen, ein Beweis dafür, daß diese Einteilung 
nicht so schlecht ist, wie sie in manchen Eingaben an 
das Reichspatentamt hingestellt wird. Auch das 
Patentamt der Vereinigten Staaten von Amerika, das 
die Patentschriften bisher nach den Grundsätzen der 
allgemeinen Technologie einordnet,e, ist neuerdings zu 
einer auf den Grundsätzen der spezieHen Technologie 
aufgebauten Einte'ilung übergegangen. 

Es muß im übrigen bei alle:n Aenderungswünsche:n 
berücksichtigt werden, daß jede Klassen- und Gruppen­
änderung die Verschiebung eines umfangreichen Patent­
schriftenmateriales ·bedingt. So waren allein 30 Personen 
etwa ¾ Jahr beschäftigt, um das für den öffentlichen 
Gebrauch bestimmte, in der Auslegehalle des Reichs­
patentamtes befindliche Patentschriftenmaterial mit dem 
neuen, am 1. Januar 1933 herausgekommenen Gruppen­
verzeichnis in Uebereinstjmmung zu bringen. 

Es ist klar, daß zwischen einem System, das vor 
etwa 60 Jahren eingeführt wurde und als immerhin 
starr anzusehen ist, und der lebendigen, sich fortent­
wickelnden Technik Diskrepanzen auftreten müssen, 
die unvermeidbar zu den von dem Vortragenden ,er­
wähnten Unzuträglichkeiten führen. Dies ist den maß­
gebenden SteHen im Reichspatentamt auch bekannt, 
und es wird alles getan, um diese unvermeidbaren Un­
zuträglichkeiten auf das kleinstmögliche Maß herab­
zusetzen. So _ ist innerhalb des Reichspatentamtes ,e ine 
besondere Stelle .gebildet, welche darüber zu wachen 
hat, daß die · neuen Anmeldungen in die richtigen 
Klassen und Gruppen gelangen, und weiter, daß die 
Anmeldungen, deren Bekanntmachung beschlossen 
wurde, gleichfalls in der zuständigen Klasse bekannt­
gemacht werden. Bei der Mehrzahl der Anmeldungen 
wird dies auf keinerlei Schwierigkeiten stoßen. 

Wenn die Einordnung der neu eingehenden A·n­
meldungen immer noch auf Schwierigkeiten stößt, so 
liegt das vielfach auch an der A b f a s s u n g d er 
.Unter I a gen, und hiermit wende ich mich an alle 
Zuhörer mit der Bitte, das Amt bei der richtigen Ein­
ordnung der Neuanmeldungen zu unterstützen durch 
Einreichen von .Unterlagen, welche klar und eindeutig 
erkennen lassen, was Sie wollen, und worin Sie di e 
Erfindung sehen. Ich möchte hier einen Ausdruck 
des Reichsgerichts anwenden, welches in •einer Ent­
scheidung ,betont, daß „kristallklare .Unterlagen" Grund­
bedingung Jür die richtige Beurteilung einer Anmel­
dung sind. Wenn diesem Wunsche des Amtes ent­
sprochen wird, so wird auch ein großer Teil der Klagen 
über die falsche Einordnung der Anmeldungen ver­
schwinden. Zur Abfassung einwandfreier .Unterlagen 
ist es zweckmäßig, sich an sachverständige Berater, 
die Ihnen in ausreichender Zahl zur Verfügung _stehen, 
zu wenden. Sie sind dann sicher, daß Ihren Be­
langen und denen des Amtes Rechnung getragen wird. 

Es gibt allerdings - leider - Anmelder, welche 
absichtlich unklare Anmeldungen einreichen, um zu 
erreichen, daß ihre Anmeldung in einer anderen Klasse 
behandelt und das Patent auch in dieser falschen Klasse 
erteilt wird, was um so leichter fällt, da in dieser Klasse 
Vergleichsmaterial nicht vorhanden ist. Ich möchte 
solche Patente mit „Strauchdiebpatente" bezeichnen, da 
die Inhaber dies er Patente wie Strauchdiebe aus dem 
Hinterhalt über die Industrie herfallen, sie beunruhigen 
und belästigen, bis ein derartiges Patent vieUeicht (?) 
durch eine Nichtigkeitsklage beseitigt wird . .Um solche 
Patente zu verhindern, ist die Mitwirkung der Industrie 
unbedingtes Erfordernis. Sie allein, meine Herren, 
können verhindern, daß solche Patente in falschen 
Klassen erteilt werden. Wenn Sie wöchentlich das 
amtliche Patentblatt durchsehen würden - di es be­
deutet eine Arbeit von etwa einer Stunde wöchent­
lich - , so könnten Sie leicht feststellen, ob eine Sie 
interessierende Anmeldung in einer verkehrten Klasse 
behandelt wird. Eine kµr ze Mitteilung an das Amt 
würde genügen, um diesen Fehler zu beseitigen, und 
das Amt wäre Ihnen für diese Ihre Mitarbeit nur 
dankbar. 

Kurz soll noch eingegangen werden auf die Aus­
führungen des Vortragenden bezüglich einer A e nde -
rung der Gruppeneinteilung in der 
K I a s s e 32. Es kann für die Güte der bisherigen 
Gruppeneinteilung zeugen, daß diese seit 35 Jahren 
ohne nennenswerte Aenderung in Gebrauch gewesen 
ist. Wenn man dabei berücksichtigt, daß vor etwa 
35 Jahren eine Glasindustrie im heutigen Sinne über­
haupt noch nicht bestand, ist die Schaffung einer 
solchen Gruppeneinteilung um so bewundernswerter. 
Daß diese Einteilung im Laufe der Jahre änderungs­
bedürftig geworden ist, soll nicht bestritten werden. 
Die Vorschläge des Herrn Vortragenden erschein en 
mir beachtenswert, und sie scheinen weiter a_ls Grund­
lage für eine neue Gruppeneinteilung geeignet. Vor­
läufig allerdings ist an eine Aenderung der Gruppen­
einteilung der Klasse 32 nicht zu denken. Sollte sie 
jedoch einmal beabsichtigt werden, so wird sicher auf 
die Vorschläge des Herrn Vortragenden zurückgegriff.en 
werden. 

Aus meinen Ausführungen könn en Sie entnehmen, 
daß ich Ihnen bezüglich der Erfüllung der vorge­
tragenen Wünsche durch das RPA keine großen Hoff­
nungen machen kann. Das Amt wird aber, soweit ich 
darüber unterrichtet bin, bestrebt sein, alle .Unzuträg­
Iichkeiten so weit wie möglich aus der Welt zu schaffen, 
und dafür, daß dies in ausreichendem Maße geschieht, 
muß Ihre Mitarbeit erbeten werden. (8948) 

Deutscher, sprich deutsch! Vermeide Fremdwörter! 




